
 

 

NOVEMBER | DEZEMBER 2017 

www.jgp.de Telefon: 09971 / 8578 - 0 

 

 
 

Liebe Mandanten, 

wir freuen uns Ihnen heute die letzte Ausgabe in diesem Jahr unseres 

Mandantenrundschreibens mit den neusten Tipps und Änderungen 

im Steuerrecht zusenden zu dürfen. 

 

Wir bedanken uns für das uns im Jahr 2017 entgegengebrachte 

Vertrauen, wünschen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit 

sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018. 

 

 

Mit den besten Grüßen 

Ihre Sozietät Jürgen Geiling & Partner 

 

 

 

 

 

Eigenkapitalersatzrecht 
 

Bundesfinanzhof ändert seine Rechtsprechung zu 
eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat seine Rechtsprechung zur 

eigenkapitalersetzenden Finanzierung bei der GmbH mit Urteil vom 11.7.2017 

geändert. Danach ist mit der Aufhebung des Eigenkapitalersatzrechts durch das 

Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von 

Missbräuchen (MoMiG) die gesetzliche Grundlage für die bisherige 

Rechtsprechung zur Berücksichtigung von Aufwendungen des Gesellschafters 

aus eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen als nachträgliche 

Anschaffungskosten entfallen. Aufwendungen des Gesellschafters aus seiner 

Inanspruchnahme als Bürge für Verbindlichkeiten der Gesellschaft führen nicht 

mehr zu nachträglichen Anschaffungskosten auf seine Beteiligung. Nachträgliche 

Anschaffungskosten minderten den Veräußerungs- oder Auflösungsgewinn oder 

erhöhten einen entsprechenden Verlust.  

Durch das MoMiG sind Darlehen, die ein Gesellschafter seiner Gesellschaft 

gegeben hat, im Insolvenzverfahren der Gesellschaft nachrangig zu erfüllen. Eine 

Kapitalbindung tritt nicht mehr ein. Mit der Aufhebung des 

Eigenkapitalersatzrechts ist die gesetzliche Grundlage für die bisherige Annahme 

von nachträglichen Anschaffungskosten entfallen.  

 

ANMERKUNG:  

Die Entscheidung des BFH hat große Auswirkung auf die Finanzierung von 

Kapitalgesellschaften durch Gesellschafterdarlehen und die Absicherung von 

Darlehen durch Bürgschaften des Gesellschafters. Er gewährt deshalb 

Vertrauensschutz in die bisherige Rechtsprechung für alle Fälle, in denen der 

Gesellschafter eine eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfe bis zum 

27.9.2017 geleistet hat oder wenn eine Finanzierungshilfe des Gesellschafters 

bis zu diesem Tag eigenkapitalersetzend geworden ist. 

 

BFH-PM Nr. 60 v. 27.9.2017, BFH-Urtr. 11.7.2017 – IX R 36/15 (DW20171206) 
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INFORMATIONSAUSTAUSCH 
IN STEUERSACHEN 

 
 

 

Am 30.9.2017 begann auf Grundlage des neuen 

Common Reporting Standard (CRS) der erste 

automatische Informationsaustausch über 

Finanzkonten zwischen Deutschland und 49 

Staaten und Gebieten für den Meldezeitraum 2016. 

Derzeit haben sich bereits über 100 Staaten und 

Gebiete dazu bekannt, den gemeinsamen 

Meldestandard einzuführen. Durch diese Regelung 

werden Informationen über Konten bzw. 

Vermögensanlagen zwischen den an diesem 

Informationsaustausch teilnehmenden Staaten und 

Gebieten automatisch ausgetauscht. 

 

Weltweit bestehen zwischen den teilnehmenden 

Staaten und Gebieten schon über 2000 bilaterale 

Austauschbeziehungen. Weitere Staaten und 

Gebiete werden ab dem 30.9.2018 hinzukommen.  

 

ANMERKUNG:  

Gemeldet werden u. a. Namen, Adresse, 

Kontonummer, Kontostände von Depots und 

Einlagekonten sowie Verkaufserlöse aus 

Finanzgeschäften, Treuhandgesellschaften und 

Stiftungen. Nach dem OECD-Standard für den 

automatischen Informationsaustausch über 

Finanzkontendaten sind nicht nur Konten von 

natürlichen Personen, sondern auch von 

juristischen Personen sowie Rechtsträgern 

einschließlich Trusts und Stiftungen meldepflichtig. 

Darüber hinaus umfasst der Standard auch die 

Pflicht zur Prüfung passiver Non Financial Entities 

und die Meldung der natürlichen Personen, die 

diese Rechtsträger tatsächlich beherrschen – also 

die Mitteilung der dahinter stehenden wirtschaftlich 

Berechtigten, die sog. „beneficial owners“.  

 

BMF-PM v 29.9.2017 (DW20171205) 

„Spekulationsgeschäfte“ 
 

Kein „Spekulationsgewinn“ bei selbst 
genutzten Ferienhäusern und 
Zweitwohnungen 

 

Zu den steuerpflichtigen Einkünften gehören auch 

Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften – 

sog. „Spekulationsgeschäften“. Dazu zählen u. a. 

Veräußerungen von Grundstücken, bei denen der 

Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung 

nicht mehr als zehn Jahre beträgt.  

 

Werden die Grundstücke im Zeitraum zwischen 

Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung 

ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im 

Jahr der Veräußerung und in den beiden 

vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken 

genutzt, unterfallen sie nicht der Steuerpflicht. 

 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in seiner 

Entscheidung vom 27.6.2017 wird ein Gebäude auch 

dann zu eigenen Wohnzwecken genutzt, wenn es der 

Steuerpflichtige nur zeitweilig bewohnt, sofern es ihm 

in der übrigen Zeit als Wohnung zur Verfügung steht. 

 

 

Danach setzt die Nutzung zu „eigenen 

Wohnzwecken“ weder die Nutzung als 

Hauptwohnung voraus noch muss sich dort der 

Schwerpunkt der persönlichen und familiären 

Lebensverhältnisse befinden.  

 

ANMERKUNG:  

Ein Steuerpflichtiger kann deshalb mehrere Gebäude 

gleichzeitig zu eigenen Wohnzwecken nutzen. 

Erfasst sind daher auch Zweitwohnungen, nicht zur 

Vermietung bestimmte Ferienwohnungen und 

Wohnungen, die im Rahmen einer doppelten 

Haushaltsführung genutzt werden. Nach dieser 

Entscheidung sind nicht dauernd bewohnte 

Zweitwohnungen und ausschließlich eigengenutzte 

Ferienwohnungen nicht von der steuerlichen 

Begünstigung ausgenommen. 

 

BFH-Urt. v. 27.6.2017 – IX R 37/16 (DW20171214) 

 

Private Krankenversicherungsbeiträge 
 

Vorauszahlung von Beiträgen kann sich rechnen 

Beiträge für die Basiskranken- und 

Pflegeversicherung sind seit 2010 in unbegrenzter 

Höhe als Vorsorgeaufwendungen steuerlich 

abziehbar. Wenn dadurch der jährliche Höchstbetrag 

für übrige Vorsorgeaufwendungen für Selbstständige 

nicht ausgeschöpft ist, können Ausgaben für weitere 

Versicherungen geltend gemacht werden. I. d. R. ist 

der Höchstbetrag jedoch schon allein durch die 

Krankenversicherungsbeiträge überschritten, mit der 

Folge, dass andere übrige Vorsorgeaufwendungen 

faktisch steuerlich nicht berücksichtigt werden.  

Das Einkommensteuergesetz regelt, dass Beiträge 

für künftige Jahre im Zahlungsjahr abziehbar sind, 

soweit sie das 2,5-fache der für das Zahlungsjahr 

gezahlten Beiträge nicht übersteigen. Werden 

Krankenversicherungsbeiträge in der erlaubten Höhe 

vorausbezahlt, kann sich daraus für nicht gesetzlich 

Versicherte – unter weiteren Voraussetzungen – ein 

interessanter Steuerspareffekt ergeben. 

So können im Jahr der Zahlung die kompletten 

Vorauszahlungen steuerlich geltend gemacht 

werden. Dafür brauchen im Folgejahr keine 

Krankenversicherungsbeiträge mehr gezahlt werden 

und die anderen Vorsorgeaufwendungen wie z. B. 

Beiträge zu Kapital-Lebensversicherungen werden 

steuerlich wirksam. 

BITTE BEACHTEN SIE! Ob sich diese Gestaltung 

lohnt, muss im Einzelfall geprüft werden, da die 

Einkünfte der betroffenen Jahre, die Progression 

oder Verlustverrechnungen berücksichtigt werden 

müssen. Grundsätzlich sollten ausreichend andere 

sonstige Vorsorgeaufwendungen wie z. B. Beiträge 

zu Kapital-Lebensversicherungen, Haftpflicht- und 

Unfallversicherungen vorhanden sein und die 

Krankenkasse die Vorauszahlung akzeptieren. Bei 

Pflichtversicherten in der gesetzlichen Krankenkasse 

ist dies nicht möglich. 

 

§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 4 EStG (DW20171210)
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Neues zum Jahresende 
 

Überlegungen und Handlungsbedarf zum Jahresende 2017 

KINDERGELD-ANTRAGSFRIST ÄNDERT SICH 

AB 2018:  

Mit dem sog. Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz 

wurde überraschend noch eine Änderung zum 

Kindergeld eingeführt, mit der ein Kindergeldantrag 

ab dem 1.1.2018 nur noch für sechs Monate 

rückwirkend gestellt werden kann.  

 

Hier gilt insbesondere zu beachten, dass Kindern 

auch nach deren Erstausbildung weiterhin 

Kindergeld zustehen kann, wenn sie eine weitere 

Ausbildung beginnen. Grundsätzlich haben die Eltern 

zwar Anspruch auf den Kinderfreibetrag. Bei der sog. 

Günstigerprüfung zwischen der Auswirkung des 

Kinderfreibetrags und des Kindergelds wird aber 

nicht das ausbezahlte Kindergeld berücksichtigt, 

sondern der grundsätzliche Anspruch auf das 

Kindergeld zugrunde gelegt, d. h. dass das 

Kindergeld angerechnet wird, auch wenn es wegen 

verspäteter Antragstellung gar nicht ausgezahlt 

wurde. 

 

Anmerkung: Insbesondere für erwachsene Kinder 

zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr sollte 

grundsätzlich rechtzeitig und vorsorglich ein Antrag 

bei der Familienkasse gestellt werden, wenn die 

Kindergeldgewährung möglich erscheint.  

 

 

WEIHNACHTSFEIER / 

BETRIEBSVERANSTALTUNG:  

Für Betriebsveranstaltungen seit dem 1.1.2015 

wurde die bis zum 31.12.2014 geltende Freigrenze 

von 110 € in einen „Freibetrag“ umgewandelt. So 

bleiben Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei, 

auch wenn der Betrag pro Veranstaltung und 

Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der 

überschrittene Betrag ist dann steuer- und 

sozialversicherungspflichtig.  

 

Beispiel: Die Aufwendungen für eine 

Betriebsveranstaltung betragen 10.000 €. Der 

Teilnehmerkreis setzt sich aus 75 Arbeitnehmern 

zusammen, von denen 25 von je einer Person 

begleitet werden. Die Aufwendungen sind auf 100 

Personen zu verteilen, sodass auf jede Person ein 

geldwerter Vorteil von 100 € entfällt.  

 

Sodann ist der auf die Begleitperson entfallende 

geldwerte Vorteil dem jeweiligen Arbeitnehmer 

zuzurechnen. 50 Arbeitnehmer haben somit einen 

geldwerten Vorteil von 100 €, der den Freibetrag von 

110 € nicht übersteigt und daher nicht steuerpflichtig 

ist. Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der geldwerte 

Vorteil 200 €. Nach Abzug des Freibetrags von 110 € 

ergibt sich für diese Arbeitnehmer ein 

steuerpflichtiger geldwerter Vorteil von jeweils 90 €. 

Er bleibt dann sozialversicherungsfrei, wenn sie der 

Arbeitgeber mit 25 % pauschal besteuert.  

 

Bitte beachten Sie: Eine begünstigte 

Betriebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn sie 

allen Angehörigen des Betriebs oder eines 

Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine 

Betriebsveranstaltung wird als „üblich“ eingestuft, 

wenn nicht mehr als zwei Veranstaltungen jährlich 

durchgeführt werden. Auf die Dauer der einzelnen 

Veranstaltung kommt es nicht an. Demnach können 

auch mehrtägige Betriebsveranstaltungen begünstigt 

sein. Übersteigt der Betrag 110 €, ist der 

Vorsteuerabzug (insgesamt) nicht möglich. 

 

 

SONDERABSCHREIBUNG FÜR KLEINE UND 

MITTLERE UNTERNEHMEN:  

Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. 

Maschinen angeschafft, können kleine und mittlere 

Betriebe – unter weiteren Voraussetzungen – im Jahr 

der Anschaffung oder Herstellung sowie in den 

folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen 

Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in 

Höhe von insgesamt bis zu 20 % in Anspruch 

nehmen.  

 

Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem Jahr 

er wie viel Prozent der Sonderabschreibung 

beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns 

steuern. 

 

Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung 

relevanten Betriebsvermögensgrenzen betragen bei 

Bilanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert 

bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft 125.000 

€; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-

Rechnern beträgt 100.000 €.  

 

 

INVESTITIONSABZUGSBETRAG –  

NEUE REGELN SEIT 2016:  

Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte 

bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 

die sie anschaffen oder herstellen wollen – unter 

weiteren Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen 

Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung 

bestimmter Betriebsgrößenmerkmale bzw. 

Gewinngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, 

bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd 

abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der 

Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € 

je Betrieb nicht übersteigen.  

 

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurden die 

Regelungen zum Investitionsabzugsbetrag geändert. 

Daraus ergeben sich, je nach Jahr der Bildung des 

Investitionsabzugsbetrags unterschiedliche 

Voraussetzungen.  

 

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags bis zum 

31.12.2015: Ein Unternehmer will in den nächsten 

drei Jahren für seinen Betrieb eine „bestimmte“ 

Maschine im Wert von netto 50.000 € anschaffen. 

Hierfür kann er bereits für 2015 einen 

Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % (= 20.000 

€) der Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, der 

sich in diesem Jahr auch gewinnmindernd auswirkt.  

 

Schafft der Unternehmer nunmehr „diese spezielle 

Maschine“, für die er den Investitionsabzugsbetrag in 

Anspruch genommen hat, innerhalb der nächsten 

drei Jahre an, kann er die Bemessungsgrundlage für 

die weiteren Abschreibungen und 

Sonderabschreibungen auf 30.000 € im 

Anschaffungsjahr vermindern, um die erforderliche 

steuerliche Hinzurechnung auszugleichen. 

Zusätzlich kann er eine Sonderabschreibung in Höhe 

von 20 % (= 6.000 €) gewinnmindernd ansetzen. 

 

Bildung eines Investitionsabzugsbetrags ab dem 

1.1.2016: Durch das Steueränderungsgesetz 2015 

wurde insofern eine gewisse Flexibilisierung 

herbeigeführt, als dass ein Investitionsabzugsbetrag 

auch in Anspruch genommen werden kann, ohne 

dass dafür ein „bestimmtes“ Wirtschaftsgut 

angeschafft werden muss. Voraussetzung ist jedoch, 

dass der Steuerpflichtige die Summen der 

Abzugsbeträge und der hinzuzurechnenden oder 

rückgängig zu machenden Beträge nach amtlich 

vorgeschriebenen Datensätzen durch 

Datenfernübertragung übermittelt. 

 

Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des 

Investitionsabzugsbetrags ist in dem Wirtschaftsjahr 

rückgängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt ist, 

wenn die geplanten Investitionen unterbleiben. Dafür 

werden bestandskräftige Bescheide korrigiert und es 

entstehen Zinsaufwendungen! 

 

Investitionsabzugsbetrag nach Außenprüfung: 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 

23.3.2016 darf ein Investitionsabzugsbetrag nicht 

allein deshalb versagt werden, weil der Antrag erst 

nach einer Außenprüfung gestellt wird. Die 

Steuervergünstigung kann danach zur Kompensation 

eines Steuermehrergebnisses der Außenprüfung 

eingesetzt werden. 

 

§ 169 AO, § 66 Abs. 3 EStG, BVL e. V – PM Nr. 15/2017 v. 17.10.2017 

(DW20171209); BMF-Schr. v. 14.10.2016; § 7 g EStG (Ernst Röbke Verlag)
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Gesetz zum Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen 
 

Kassen-Nachschau ab 1.1.2018 

Aufgrund der im Rahmen von Außenprüfungen 

wiederholt festgestellten Manipulationen an 

Registrierkassen hat der Gesetzgeber mit dem 

„Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 

Grundaufzeichnungen“ auch eine sog. Kassen-

Nachschau implementiert.  

 

Diese kann ab 1.1.2018 in den Geschäftsräumen 

von Steuerpflichtigen während der üblichen 

Geschäfts- und Arbeitszeiten und außerhalb einer 

Außenprüfung durchgeführt werden. Eine 

vorherige Ankündigung ist nicht erforderlich. 

Abweichend davon dürfen Wohnräume gegen den 

Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender 

Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreten 

werden. 

 

Die Kassen-Nachschau stellt ein besonderes 

Verfahren zur zeitnahen Prüfung des 

ordnungsgemäßen Einsatzes des elektronischen 

Aufzeichnungssystems, der Ordnungsmäßigkeit der 

Kassenaufzeichnungen und der ordnungsgemäßen 

Übernahme der Aufzeichnungen in die Buchführung 

dar.  

 

Die von der Nachschau betroffenen Steuerpflichtigen 

haben die relevanten Aufzeichnungen, Bücher und 

Organisationsunterlagen auf Verlangen vorzulegen 

und Auskünfte zu erteilen. Sofern die Daten in 

elektronischer Form vorliegen, gelten die bekannten 

Verpflichtungen bezüglich des Datenzugriffs bzw. der 

maschinellen Auswertung.  

 

Kontrolliert werden können sowohl Registrierkassen, 

computergestützte Kassensysteme und der 

ordnungsgemäße Einsatz des elektronischen 

Aufzeichnungssystems wie auch offene 

Ladenkassen.  

 

BITTE BEACHTEN SIE!  

Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Handhabung 

in Geschäftsräumen, die der Öffentlichkeit 

zugänglich sind, ist ohne Pflicht zur Vorlage eines 

Ausweises des Finanzbeamten zulässig. Dies gilt 

z.B. auch für Testkäufe. 

 

Im Falle von offenen Ladenkassen kann der 

Amtsträger zur Prüfung der ordnungsgemäßen 

Kassenaufzeichnungen einen sog. „Kassensturz“ 

verlangen sowie sich die Aufzeichnungen der 

Vortage vorlegen lassen. 

 

Besteht ein Anlass zu Beanstandungen der 

Kassenaufzeichnungen, -buchungen oder der 

zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung, 

kann der Amtsträger – nach schriftlichem Hinweis – 

ohne vorherige Prüfungsanordnung zur 

Außenprüfung übergehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen, § 146 

b AO (DW20171115) 

 

 

Offene Ladenkasse 
 

Anforderungen an die Aufzeichnungen bei Einnahmen-
Überschuss-Rechnung und offener Ladenkasse 

Mit Beschluss vom 12.7.2017 bezieht der 

Bundesfinanzhof (BFH) zu einigen Besonderheiten 

der Kassenführung bei kleineren Unternehmen mit 

offener Ladenkasse und zur Vornahme von 

Hinzuschätzungen Stellung. 

 

Danach berechtigen formelle Mängel der 

Aufzeichnungen (nur) insoweit zur Schätzung, als sie 

Anlass geben, die sachliche Richtigkeit des 

Ergebnisses der Gewinnermittlung anzuzweifeln. 

Jedenfalls dann, wenn vorwiegend Bargeschäfte 

getätigt werden, können Mängel bei der 

Kassenführung aber den gesamten Aufzeichnungen 

die Ordnungsmäßigkeit nehmen. 

 

Die Finanzbehörde hat u. a. dann eine Schätzung der 

Besteuerungsgrundlagen vorzunehmen, wenn die 

Aufzeichnungen des Steuerpflichtigen der 

Besteuerung nicht zugrunde gelegt werden können, 

sie also nicht den Vorschriften der Abgabenordnung 

entsprechen oder sonst nach den Umständen des 

Einzelfalls Anlass besteht, ihre sachliche Richtigkeit 

zu beanstanden. 

 

Eine Aufbewahrung von Tagessummen-Belegen mit 

Einzelaufzeichnung der Erlöse und Summenbildung 

kann nach Auffassung des BFH, sofern im Betrieb 

keine weiteren Ursprungsaufzeichnungen angefallen 

sind, in Fällen der Einnahmen-Überschuss-

Rechnung und Verwendung einer offenen 

Ladenkasse den formellen Anforderungen an die 

Aufzeichnungen genügen. 

 

Die Rechtsprechung, wonach Einzelaufzeichnungen 

der Erlöse in bestimmten Fällen aus 

Zumutbarkeitsgründen nicht geführt werden müssen, 

ist nicht auf Einzelhändler beschränkt, sondern kann 

auch auf Kleindienstleister anwendbar sein. 

 

ANMERKUNG:  

Auch wenn der Bundesfinanzhof in diesem Fall 

zugunsten des Steuerpflichtigen entschieden hat, sei 

darauf hingewiesen, dass fehlende oder 

unvollständige Aufzeichnungen immer den Argwohn 

der Finanzverwaltung erregen und diese zu 

Schätzungen veranlassen, die i. d. R. nicht die 

Realität des Betriebes abbilden und erhebliche 

Nachzahlungen – sowohl Einkommensteuer als auch 

Umsatzsteuer – mit sich ziehen.  

 

BFH-Beschl. v. 12.7.2017 – X B 16/17 (DW20171111)
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Geschenke an Geschäftsfreunde 
 

Finanzministerium agiert zugunsten der Steuerpflichtigen 

Geschenke, die die Geschäftsbeziehung fördern 

oder Neukunden anziehen sollen, können beim 

Empfänger zu einkommensteuerpflichtigen 

Einnahmen führen. Müsste der Empfänger den Wert 

versteuern, würde der Zweck des Geschenks 

verfehlt. Deshalb ist es dem Schenkenden gestattet, 

die auf das Geschenk entfallende Einkommensteuer 

des Beschenkten zu übernehmen.  

 

Dafür wird die Steuer bei ihm mit einem 

Pauschsteuersatz von 30 % zzgl. Soli-Zuschlag und 

pauschaler Kirchensteuer erhoben.  

 

In der August-Ausgabe unseres 

Informationsschreibens berichteten wir über ein Urteil 

des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 7.6.2017, der die 

Übernahme dieser Steuer nun als „weiteres 

Geschenk“ beurteilt hat. Ein Betriebsausgabenabzug 

kommt danach nicht in Betracht, wenn der Wert des 

Geschenks und die dafür anfallende Pauschalsteuer 

insgesamt 35 € übersteigen.  

Damit wäre das Abzugsverbot auch dann 

anzuwenden, wenn diese Betragsgrenze erst 

aufgrund der Höhe der Pauschalsteuer überschritten 

wird. 

 

ANMERKUNG:  

Das Bundesfinanzministerium teilt in seinem 

Schreiben vom 14.9.2017 zur Anwendung neuer 

BFH-Entscheidungen mit, dass es die Grundsätze 

dieses Urteils nicht anwenden, sondern nach der 

bisherigen Handlungsweise verfahren will. Danach 

ist bei der Prüfung der Freigrenze aus 

Vereinfachungsgründen allein auf den Betrag der 

Zuwendung abzustellen. Die übernommene Steuer 

ist nicht mit einzubeziehen. 

 

BMF-Schr. v. 14.9.2017, BMF-Schr. v. 19.5.2015 – IV C 6 - S 2297-b/14/10001, 

BStBl 2015 I S. 468 (DW20171106)  

 

 

Künstlersozialversicherung 
 

Künstlersozialabgabe auch für GmbH-Gesellschafter-
Geschäftsführer? 

Mit der Einführung der Künstlersozialversicherung 

kann jede Inanspruchnahme einer künstlerischen 

oder publizistischen Leistung durch ein Unternehmen 

bzw. einen Verwerter abgabenpflichtig sein. Für die 

Inanspruchnahme selbstständiger künstlerischer 

oder publizistischer Leistungen ist die 

Künstlersozialabgabe zu zahlen. Der Abgabensatz 

beträgt für 2017 4,8 % und sinkt zum 1.1.2018 auf 4,2 

%. 

 

Abgabepflichtig sind i. d. R. Unternehmen 

unabhängig von ihrer Rechtsform, die typischerweise 

als Verwerter künstlerischer oder publizistischer 

Werke oder Leistungen tätig werden, wie z. B. 

Verlage oder Presseagenturen. Aufgrund einer 

sog. „Generalklausel“ kann jedoch jedes 

Unternehmen abgabepflichtig werden, wenn es 

„nicht nur gelegentlich“ selbstständige 

künstlerische oder publizistische Leistungen für 

Zwecke seines Unternehmens in Anspruch 

nimmt und damit Einnahmen erzielen will. Nicht 

abgabepflichtig sind Zahlungen an juristische 

Personen – also an eine GmbH. 

 

Mit dem Gesetz zur Stabilisierung der 

Künstlersozialabgabe wird der Begriff der „nicht nur 

gelegentlichen“ Auftragserteilung durch eine 

sogenannte Bagatellgrenze von 450 € im 

Kalenderjahr konkretisiert.  

 

ANMERKUNG:  

Zu Überraschungen kann es bei Betriebsprüfungen 

kommen, wenn der Prüfer die Zahlungen an 

„selbstständige“ GmbH-Gesellschafter-

Geschäftsführer der Künstlersozialabgabe unterwirft. 

Davon betroffen sind Unternehmen, in denen der 

Gesellschafter-Geschäftsführer der „kreative Kopf“ 

des Unternehmens ist. Hier unterstellt die 

Künstlersozialkasse, dieser sei überwiegend 

künstlerisch oder publizistisch für die Gesellschaft 

tätig. Betroffene Steuerpflichtige sollten sich hier 

zeitnah beraten lassen! 

 

Ernst Röbke Verlag, NWB Nr. 36 vom 4.9.2017, S. 2766, KSK Info (DW20171101) 

 

 

ANTRAG AUF LOHNSTEUER-ERMÄSSIGUNG UND FREIBETRÄGE 

 

Um die monatliche Steuerlast von vornherein zu 

reduzieren, können Steuerpflichtige beim 

Finanzamt Freibeträge eintragen lassen und einen 

Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung stellen. Davon 

profitiert z. B. jemand, der weite Wege zur Arbeit 

fährt oder durch die Betreuung von Kindern oder 

durch Unterhaltszahlungen eine hohe finanzielle 

Belastung hat. 

 

Der Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 2018 

wurde neu gestaltet: So enthält nun der 

Hauptvordruck bereits den „Vereinfachten Antrag  

 

 

auf Lohnsteuer-Ermäßigung“, für den bislang ein 

eigener Vordruck ausgefüllt werden musste. 

Daneben gibt es die Anlagen zu Werbungskosten, 

Sonderausgaben/außergewöhnliche Belastungen 

und Kindern. 

 

Der Antrag für das Lohnsteuerermäßigungsverfahren 

für das Jahr 2018 kann seit Oktober beim Finanzamt 

gestellt werden, auf Wunsch auch für zwei Jahre. 

Ändern sich die Verhältnisse, sodass mit geringeren 

Kosten zu rechnen ist, muss dies dem Finanzamt 

mitgeteilt werden. 

 

 

ANMERKUNG:  

Falls bereits im Vorjahr ein Antrag gestellt wurde und 

sich die Steuerfreibeträge nicht verändert haben, so 

genügt es, im Hauptvordruck die Angaben zur 

Person sowie den Abschnitt „Lohnsteuer-

Ermäßigung im vereinfachten Verfahren“ 

auszufüllen. 

 

Landesamt für Steuern, Rheinland-Pfalz, PM v. 14.9.2017 (DW20171105) 
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Haushaltsnahe Dienstleistungen von Minijobbern 
 

Steuern sparen mit der „Haushaltshilfe“ 

Der Gesetzgeber fördert Privathaushalte, die 

haushaltsnahe Dienstleistungen von Minijobbern 

verrichten lassen, auf besondere Art und Weise. Das 

Finanzamt erkennt 20 % der gesamten 

Aufwendungen, maximal jedoch 510 € im Jahr, als 

Minderungsbetrag bei der Steuerschuld an. Anders 

als bei Werbungskosten oder Sonderausgaben, 

deren Anerkennung lediglich das steuerpflichtige 

Einkommen reduziert, vermindert der 

Absetzungsbetrag für Minijobs in Privathaushalten 

die Einkommensteuer unmittelbar. Die von den 

Privathaushalten an die Minijob-Zentrale 

abzuführenden Abgaben betragen 14,8 %. Durch die 

Absetzbarkeit von 20 % der 

Arbeitgeberaufwendungen für den Minijobber kann 

sich bei der Steuererklärung hier ein echtes Plus 

ergeben. 

BEISPIEL:  

Zum 1.1.2017 stellte ein Ehepaar eine Haushaltshilfe 

z. B. eine Putzfrau ein. Die Haushaltshilfe ist 

gesetzlich krankenversichert und unterliegt im 

Minijob nicht der Rentenversicherungspflicht. Das 

Ehepaar zahlt der Haushaltshilfe eine Vergütung von 

180 € im Monat. Die Steuerschuld des Ehepaares für 

das Jahr 2017 beträgt 8.500 €. 

 

An die Minijob-Zentrale zu zahlen: (12 Monate x 

180 € = 2.160 x 14,8 % =) 319,68 € 

Absetzungsbetrag: (2.160 Lohn + 319,68 € 

Abgaben = 2.479,68 € x 20 % =) 495,94 € 

 

Durch die Berücksichtigung des Absetzungsbetrags 

vermindert sich die Einkommensteuerschuld 

nachträglich um 495,94 € auf 8.004,06 €. Die 

Steuerersparnis übersteigt den Betrag, den das 

Ehepaar für die Haushaltshilfe an die Minijob-

Zentrale abzuführen hat, um 176,26 € (495,94 € 

abzüglich 319,68 €) im Jahr. 

 

VORTEIL UNFALLVERSICHERUNGSSCHUTZ:  

Angemeldete Haushaltshilfen sind offiziell gesetzlich 

bei den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten auf allen 

damit zusammenhängenden Wegen und auf dem 

direkten Weg von ihrer Wohnung zur Arbeit und 

zurück unfallversichert. Beschäftigt ein Arbeitgeber 

die Haushaltshilfe „schwarz“, kann der 

Unfallversicherungsträger den Privathaushalt für die 

entstandenen Unfallkosten in die Haftung nehmen. 

 

Minijob-Newsletter Nr. 7/2017 v. 20.9.2017 (DW20171114)

 

 

Unternehmer 
 

Neuerungen durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz 

Der Bundesrat hat das sog. 

Betriebsrentenstärkungsgesetz beschlossen. Mit 

dem Gesetz, welches im Wesentlichen am 1.1.2018 

in Kraft tritt, soll u. a. die betriebliche Altersvorsorge 

in kleinen Unternehmen gefördert werden. 

 

Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 

 

Sozialpartnermodell: Künftig können 

Gewerkschaften und Arbeitgeber Betriebsrenten 

ohne die Nachhaftung des Arbeitgebers 

vereinbaren. Damit steht der Arbeitgeber lediglich für 

die sogenannte Zielrente ein, die den eingebrachten 

Beiträgen entspricht, und nicht für deren Rendite. 

Nichttarifgebundene Arbeitgeber und Beschäftigte 

können vereinbaren, dass die einschlägigen 

Tarifverträge auch für sie gelten sollen. 

Die Zielrente kann in den externen 

Durchführungswegen Pensionskasse, 

Pensionsfonds und Direktversicherung durchgeführt 

werden. 

 

Im Gegenzug dafür hat der Arbeitgeber im Fall der 

Entgeltumwandlung mindestens 15 % des 

umgewandelten Entgelts zusätzlich als 

Arbeitgeberzuschuss an die Versorgungseinrichtung 

zu zahlen, soweit er durch die Entgeltumwandlung 

Sozialversicherungsbeiträge einspart. Die 

Zuschusspflicht ist also auf die tatsächliche Ersparnis 

des Arbeitgebers begrenzt. 

 

Daneben kann im Tarifvertrag ein Sicherungsbeitrag, 

ein vom Arbeitgeber finanzierter Zusatzbeitrag, 

vereinbart werden. 

 

Auch außerhalb des Sozialpartnermodells muss 

der Arbeitgeber künftig für 

Entgeltumwandlungszusagen in den 

Durchführungswegen Pensionsfonds, 

Pensionskasse und Direktversicherung einen 

Zuschuss von 15 % leisten, soweit er durch die 

Umwandlung Sozialversicherungsbei-träge einspart. 

 

Hinweis:  

Die Zuschusspflicht außerhalb des 

Sozialpartnermodells gilt ab dem 1.1.2019 für 

künftige und ab dem 1.1.2022 für alle in der 

Vergangenheit abgeschlossene 

Entgeltumwandlungsvereinbarungen. In 

Tarifverträgen kann von dem 

Entgeltumwandlungsanspruch abgewichen werden, 

so dass eine entsprechende Anpassung nicht 

zwingend erforderlich ist. 

 

Beteiligung von Geringverdienern an der 

betrieblichen Altersvorsorge: Arbeitgeber erhalten 

ab dem 1.1.2018 einen direkten Steuerzuschuss von 

30 % (höchstens 144 €) pro Jahr, wenn sie 

Geringverdienern (laufender Arbeitslohn bis 2.200 € 

brutto monatlich) eine Betriebsrente anbieten. Hierzu 

müssen sie Beiträge zwischen 240 € bis 480 € im 

Kalenderjahr an einen Pensionsfonds, eine 

Pensionskasse oder eine Direktversicherung leisten. 

 

Höchstbetrag bei der Entgeltumwandlung: 

Derzeit gilt für Beiträge an eine Pensionskasse, einen 

Pensionsfonds und eine Direktversicherung ein 

steuerfreier Höchstbetrag von 4 % der 

Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen 

Rentenversicherung (West). Dieser Höchstbetrag 

wird ab dem 1.1.2018 auf 8 % angehoben. Der 

steuerfreie zusätzliche Höchstbetrag von 1.800 € für 

sog. Neuzusagen (Versorgungszusagen, die ab 2005 

erteilt wurden) wird dagegen gestrichen. Die 

Sozialversicherungsfreiheit beträgt weiterhin bis zu 4 

% der Beitragsbemessungsgrenze der 

Rentenversicherung (West). 

 

Anrechnungsfreie Zusatzrenten: Freiwillige 

Zusatzrenten bleiben künftig bis zu einem Betrag von 

rund 200 €/Monat anrechnungsfrei. Das gilt für die 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

sowie bei der ergänzenden Hilfe zum 

Lebensunterhalt in der Kriegsopferfürsorge. 

 

Erhöhung der Grundzulage bei der Riester-Rente: 

Zudem wird ab dem 1.1.2018 die Grundzulage bei 

der Riester-Rente auf 175 € jährlich erhöht (vormals 

154 €). 

 

NWB-Verlagen Mandanteninfo 6/2017 (PAAAG-59115)
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Haushaltsnahe Dienstleistungen 
 

Glasfaseranschlüsse und Reparatur von Elektrogeräten 

Die Aufwendungen für private Glasfaser-

anschlüsse können im Rahmen der haushaltsnahen 

Dienstleistungen als „Handwerkerleistungen“ 

steuerlich geltend gemacht werden. Für die 

Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für 

Renovierungs-, Erhaltungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen ermäßigt sich die 

tarifliche Einkommensteuer auf Antrag um 20 % der 

Aufwendungen des Steuerpflichtigen, höchstens 

jedoch um 1.200 € im Jahr. 

Neben der steuerlichen Förderung für 

Privathaushalte werden Hausanschlüsse an 

Versorgungsnetze auch bei vermieteten 

Grundstücken steuerlich berücksichtigt. Die Kosten 

sind entweder als (nachträgliche) Herstellungskosten 

des Gebäudes (im Wege der Abschreibung) bei 

erstmaliger Verlegung oder als sofort abzugsfähiger 

Erhaltungsaufwand bei Ersatz vorhandener 

Anschlüsse als Werbungskosten bei den Einkünften 

aus Vermietung und Verpachtung steuerlich 

abziehbar.  

Auch Aufwendungen für die Reparatur von 

Elektrogeräten im Haushalt des Steuerpflichtigen 

sind steuerlich als „Handwerkerleistungen“ 

berücksichtigungsfähig, soweit die Geräte in der 

Hausratversicherung mitversichert werden können. 

Eine allgemeine Anspruchsvoraussetzung für die 

Gewährung der Steuerermäßigung stellt die 

Leistungserbringung im Haushalt des 

Steuerpflichtigen dar. Unter einem Haushalt ist die 

Wirtschaftsführung mehrerer zusammenlebender 

Personen oder einer einzelnen Person in einer 

Wohnung oder in einem Haus einschließlich des 

dazugehörenden Grund und Bodens zu verstehen. 

 

BT-Drs. 18/13307, S. 18, Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. 

Michael Meister vom 7.8.2017, BT-Drs. 18/13202, S. 23, Antwort des 

Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Michael Meister v. 26.7.2017 

(DW20171116) 

 

 

Steuerpflichtige 
 

Abfindung für Verzicht auf künftigen Pflichtteilsanspruch 

Verzichtet ein gesetzlicher Erbe gegenüber seinen 

Geschwistern auf seinen künftigen 

Pflichtteilsanspruch gegen Abfindung, so fällt die 

gezahlte Abfindung unter die für Geschwister 

geltende Steuerklasse II und nicht unter die im 

Verhältnis von Eltern zu Kindern günstigere 

Steuerklasse I. Damit ändert der Bundesfinanzhof 

(BFH) seine Rechtsprechung. 

 

Hintergrund: Der Verzicht des gesetzlichen Erben 

auf einen Pflichtteilsanspruch gegen Abfindung 

unterliegt der Erbschaft- und Schenkungsteuer. 

Erfolgt der Verzicht vor dem Tod des künftigen 

Erblassers, wird die Abfindung als Schenkung 

behandelt. Erfolgt der Verzicht erst nach dem Tod, 

wird die Abfindung als Erbschaft behandelt. 

Schenkungen und Erbschaften zwischen denselben 

Personen innerhalb von 10 Jahren werden 

zusammengerechnet, so dass der Freibetrag nur 

einmal alle 10 Jahre gewährt wird. 

 

Sachverhalt: Der Kläger hatte eine Mutter und drei 

Brüder. Seine Mutter hatte ihm im Jahr 2002 mehr als 

1 Mio. € geschenkt. Im Jahr 2006 verzichtete er 

gegenüber seinen drei Brüdern auf seinen künftigen 

Pflichtteilsanspruch für den Fall des Todes seiner 

Mutter und erhielt hierfür von jedem Bruder eine 

Abfindung von 150.000 €. Das Finanzamt behandelte 

die Abfindungen als Schenkungen der Mutter, 

rechnete aber die Schenkungen aus dem Jahr 2002 

hinzu und besteuerte den Gesamtbetrag nach der 

günstigen Steuerklasse I, die im Verhältnis von Eltern 

zu Kindern gilt. Außerdem gewährte es auch den 

höheren Freibetrag der Steuerklasse I. Der Kläger 

wandte sich gegen die Einbeziehung der 

Schenkungen aus dem Jahr 2002. 

 

Entscheidung: Die Klage hatte nur teilweise Erfolg: 

 Zwar hätte das Finanzamt die Schenkungen der 

Mutter aus dem Jahr 2002 nicht berücksichtigen 

dürfen. Denn diese Schenkungen hatte der Kläger 

von seiner Mutter erhalten, während er die 

Abfindungen von seinen Brüdern erhalten hat. Die 

Abfindungen gelten nicht als von der Mutter 

gezahlt. Nur wenn der Verzicht auf den 

Pflichtteilsanspruch nach dem Tod der Mutter 

erklärt wird, gilt die Abfindung als von der Mutter 

vererbt. 

 Zu Unrecht hat das Finanzamt aber auf die 

Abfindungen den höheren Freibetrag und den 

günstigeren Steuersatz der Steuerklasse I 

angewendet: Dieser gilt nur im Verhältnis vom Kind 

zur Mutter. Die Abfindungen sind jedoch unter 

Geschwistern gezahlt worden, für die der 

niedrigere Freibetrag und der höhere Steuersatz 

der Steuerklasse II gelten. Im Ergebnis führt dies 

zu einer geringen Minderung der ursprünglich 

festgesetzten Erbschaftsteuer, nicht aber zu der 

vom Kläger begehrten Herabsetzung. 

 

Hinweise: Bislang wurde die Abfindung für einen 

Verzicht auf den Pflichtteilsanspruch vor dem Tod 

des künftigen Erblassers wie eine Schenkung des 

künftigen Erblassers behandelt. Hieran hält der BFH 

nun nicht mehr fest. 

Künftig kommt es darauf an, ob der Verzicht gegen 

Abfindung vor dem Tod des künftigen Erblassers 

erklärt wird oder danach. Bei einem Verzicht vor dem 

Tod des künftigen Erblassers richtet sich die 

Besteuerung der Abfindung nach dem Verhältnis zu 

demjenigen, der die Abfindung zahlt; dies führt in der 

Regel zu einer ungünstigeren Steuerklasse und 

damit zu einem niedrigeren Freibetrag und höheren 

Steuersatz, weil der Verzicht häufig gegenüber 

Geschwistern erklärt wird. 

Bei einem Verzicht nach dem Tod wird die Abfindung 

als Erbschaft, die vom Verstorbenen übergeht, 

behandelt; die Steuerklasse ist dann die günstige 

Klasse I, wenn es sich bei dem Verstorbenen um ein 

Elternteil handelt. Dafür werden aber auch sämtliche 

Schenkungen, die der Eltern-teil in den letzten 10 

Jahren vor seinem Tod an das Kind erbracht hat, 

hinzugerechnet. 
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Sozialversicherungsbeiträge 

 KANZLEI CHAM 

Goethestraße 8 | 93413 Cham 

Telefon:    09971 8519-0 

Telefax:    09971 8519-19 

eMail:       cham@jgp.de 

Website:   www.jgp.de 

 

Amtsgericht Regensburg: PR 89 

Sitz: Cham 

 

ZUSTÄNDIGE KAMMER 

Steuerberaterkammer Nürnberg 

Dürrenhofstraße 4 | 90402 Nürnberg 

www.steuerberaterkammer-nbg.de 

 

Rechtsanwaltskammer Nürnberg 

Fürther Straße 115 | 90429 Nürnberg 

www.rak-nbg.de 

 

Wirtschaftsprüfer-Kammer Berlin 

Rauchstraße 26 | 10787 Berlin 

www.wpk.de 

 

KANZLEI KELHEIM 

Pfarrhofgasse 2 | 93309 Kelheim 

Telefon:    09441 6765-0 

Telefax:    09441 6765-20 

eMail:       info@ra-sedlmaier.de 

 

KANZLEI VIECHTACH 

Schmidstraße 16 | 94234 Viechtach 

Telefon:    09942 9471-0 

Telefax:    09942 9471-10 

eMail:       viechtach@jgp.de 

Website:   www.jgp.de 

 

 

 

 

ZUSTÄNDIGE KAMMER 

Steuerberaterkammer München 

Nederlinger Straße 9 | 80638 München 

www.stbk-muc.de 

 

Rechtsanwaltskammer München 

Tal 33 | 80331 München 

www.rechtsanwaltskammer-muenchen.de 

 
 

 

 

 

KANZLEI REGENSBURG 

Brunnstraße 27 | 93053 Regensburg 

Telefon:    0941 9459 121 

Telefax:    0941 9459 1299 

eMail:       regensburg@jgp.de 

 

BASISZINSSATZ (§ 247 Abs. 1 BGB) 
 

seit 01.07.2016 

01.01.2015 – 30.06.2016 

01.07.2014 – 31.12.2014 

 

=  - 0,88 % 

=  - 0,83 % 

=  - 0,73 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter 

www.bundesbank.de  „Basiszinssatz“ 

 

VERZUGSZINSSATZ (§ 288 BGB) 
 

Rechtsgeschäft mit Verbraucher: 

 

Rechtsgeschäft mit Nichtverbraucher:  

 abgeschlossen bis 28.07.2014: 
 abgeschlossen ab 29.07.2014: 
 

 

Basiszinssatz + 5-%-Punkten 

 

 

Basiszinssatz + 8-%-Punkten 

Basiszinssatz + 9-%-Punkten 

zzgl. 40 € Pauschale 

 

VERBRAUCHERPREISINDEX 

 

2010 = 100 

 

2017 

September = 109,6; August = 109,5; Juli = 109,4; Juni = 109,0; Mai = 108,8; 

April = 109,0; März = 109,0; Februar = 108,8; Januar = 108,1; 

 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
 

 
Partner in Tschechien und der Slowakei 

 
 

TSCHECHISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Prag, Pilsen, Pisek 
www.cdspraha.cz 

SLOWAKISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Bratislava 

 

 
 
 
 
Stand: 20.11.2017

 
Quellen: Das Wichtigste (November – Dezember 2017), Ernst Röbke Verlag | Haftungsausschluss: Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben in dieser Zeitschrift trotz sorgfältiger  Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und die Kanzlei von 

Haftung ausgeschlossen ist. Für Detailinformationen kontaktieren Sie bitte unsere Berater. 
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